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... beim Zustand von Gehwegen im 
Arbeitsstellenbereich, Teil 1

Mehr Sicherheit und Qualität …

Für den Gehweg (je nach Region um-
gangssprachlich auch als Bürgersteig, 
Gehsteig oder Trottoir bezeichnet) gibt 
es keine Vorschrift, die eine Legaldefi-
nition aufweist. Lediglich zu Zeichen 
239 (Gehweg) finden sich in begrenz-
tem Umfang gewisse Zustandsanforde-
rungen, aber nur für den radfahrenden 
Verkehrsteilnehmer:

VwV-StVO zu § 41 zu Zeichen 239 
Gehweg

I. Der Klarstellung durch das Zeichen 
bedarf es nur dort, wo die Zweckbestim-
mung des Straßenteils als Gehweg sich 
nicht aus dessen Ausgestaltung ergibt. …

…

III. Die Beschaffenheit und der Zustand 
des Gehweges sollen dann auch den ge-
wöhnlichen Verkehrsbedürfnissen des 
Radverkehrs (z. B. Bordsteinabsenkung 
an Einmündungen und Kreuzungen) ent-
sprechen.

In der Verkehrswissenschaft wird der 
Bereich neben der Fahrbahn als Seiten-
raum bezeichnet, weil er auch einen Si-
cherheitsbereich zur Fahrbahn beinhal-
tet, der nicht zum Bewegungsraum der 
Fußgänger gehört. Der Sicherheitsab-
stand zur Fahrbahn beträgt in der Regel 
0,5 m. Erst daneben beginnt der eigent-
liche Gehwegbereich.

Die RSA berücksichtigt, dass der Gehweg 
von zahlreichen Teilnehmern am Verkehr 
genutzt wird: 

RSA, Teil B, 2.4 Arbeitsstellen auf Geh- 
und Radwegen, 2.4.0 Allgemeines
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(1) Die Sicherheit der Fußgänger und 
Radfahrer darf im Bereich von Arbeits-
stellen nicht beeinträchtigt werden. Auf 
Sehbehinderte (Blinde), Rollstuhlfah-
rer und Kinder ist besondere Rücksicht 
zu nehmen. Geh- und Radwege sind 
nach Möglichkeit weiterzuführen, ggf. 
über Notwege (siehe B. 2.4.4). Ist dies 
nicht möglich, so ist die Einrichtung 
von Überquerungshilfen (z. B. Fußgän-
gerüberweg) zu prüfen und ggf. anzu-
ordnen.

Oftmals wird übersehen, dass auch Fahr-
rad fahrende Kinder bis zum 8. Lebens-
jahr (Bild 1) ggf. mit einer begleiten-

den Aufsichtsperson (§ 2, Abs. 5 StVO), 
Schiebe- und Greifreifenrollstühle, Ro-
delschlitten, Kinderwagen, Roller, Kin-
derfahrräder, Inline-Skates, Rollschu-
he und ähnliche nicht motorbetriebene 
Fortbewegungsmittel wie Krankenfahr-
stühlen (§ 24 StVO) diesen Bereich nut-
zen dürfen. Insofern ist es nicht nach-
vollziehbar, dass Bauunternehmer hier 
oft so stiefmütterlich Verkehrssicherung 
betreiben, wenn dort Arbeitsstellen ein-
gerichtet werden (Bild 2). 

Auch in den ZTV-SA finden sich für die 
Zustandsanforderung nur wenige Aus-
sagen:

Bild 1: Fahrradfahrendes 
Kind neben falsch mit Leit-
baken abgegrenzter Bau-
stelle auf einem Gehweg

Bild 2: Führung für Geh-
wegnutzer fehlt; gefährli-
ches Ausweichen auf un-
übersichtliche Straßenkurve 
erforderlich
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– Insbesondere bei einer Baustelle ne-
ben einem Bürgersteig ist der Wegbe-
nutzer gehalten, auf Vertiefungen und 
Verschmutzungen des Bürgersteigs zu 
achten. Unterlässt er dies, kann er sich 
nicht auf Verletzung von Verkehrssi-
cherungspflichten berufen.9

– Inlineskater müssen den Gehweg oder 
Seitenstreifen benutzen, soweit vor-
handen und benutzbar; für sie gelten 
die Regeln für Fußgänger.10

– Risiken, die für Inlineskater auf öf-
fentlichen Gehwegen bestehen, trägt 
der Skater selbst.11

Teil 2 folgt in Ausgabe 04/2018.

1 OLG Karlsruhe Urteil vom 26.1.2005, 7 U 161/03
2 BGH VRS 20 337, VersR 61 442, OLG Hamm, 

VRS 27 63, OLG München VRS 21 478, OLG Ol-
denburg VRS 12 135, OLG Köln VRS 63 76, OLG 
Stuttgart VersR 67 485, OLG Frankfurt/M NJW 
66 1040

3 OLG Celle, VersR 65 1083; OLG Köln, MDR 74 
754

4 OLG Düsseldorf, Urt. v. 22.10.1999, Az. 22 U 
87/99; BGH NJW 1979, 2044; BGHZ 108, 273

5 OLG Hamm, Urt. v. 3.5.2001, Az. 27 U 189/00
6 OLG Thüringen, Urt. v. 14.11.2000, Az. 3 U 

233/00
7 OLG Düsseldorf, Urt. v. 16.11.1995, Az.18 U 

99/95
8 OLG Bamberg, Urt. v. 1.9.2008, Az. 5 U 141/08
9 OLG Düsseldorf, Urt. v. 16.2.1995, Az. 18 U 

130/94
10 BGH, Urt. v. 19.3.2002, Az. VI ZR 333/00
11 OLG Koblenz, Urt. v. 10.1.2001, Az. 1 U 881/99

Dieser Beitrag ist Teil einer Fortset-
zungsreihe, die auch weiter fortgeführt 
wird.

Bisher veröffentlichte Beiträge finden  
Sie im Internet unter: www.strasse-  
und-autobahn.de Rubrik: Sicherung 
von Arbeitsstellen       

ZTV-SA, 5.10.11 Gerüste, Durchlaufge-
rüste, Fußgängertunnel

(6) Geländer und Seitenwände bei Fuß-
gängertunneln müssen glatt sein. Die 
Bodenbeläge dürfen keine Stolperstellen 
aufweisen. Der Übergang vom Gehweg 
auf den Bodenbelag muss bündig verlau-
fen. Absätze von mehr als 15 mm Höhe 
sind anzurampen. Der Innenraum muss 
nachts ausreichend ausgeleuchtet sein.

Allerdings zeichnet sich in Gerichts-
entscheidungen hinsichtlich der Siche-
rungsmaßnahmen im Bereich einer Ar-
beittstelle auf einem Gehweg auch ein 
sehr differnziertes Bild ab. Einerseits 
werden gewisse Anforderungen an die 
Gefahrenvermeidung im Bereich eines 
Gehweg formuliert: 

– Art und Ausmaß der aus Gründen der 
Verkehrssicherung gebotenen Maßnah-
men werden nicht durch die Richtlini-
en für die Sicherung von Arbeitsstellen 
an Straßen (RSA) sondern durch das 
den konkreten örtlichen Verhältnissen 
innenwohnende Gefahrenpotential be-
stimmt. Die Einhaltung der Vorgaben 
der RSA allein lässt deshalb nicht den 
Schluss zu, dass der Verkehrssiche-
rungspflichtige die von den Verkehrs-
flächen ausgehenden Gefahren in ge-
eigneter und zumutbarer Weise ausge-
räumt hat.1

– Hindernisse bilden Baumaterial al-
ler Art auf Fahrbahn, Seitenstreifen 
oder Gehweg ([übermäßiger Gemein-
gebrauch]2

– Ein Splitthaufen im Straßenraum ist 
zu beleuchten. Wer auf dem Gehweg 
Steine ablagert, haftet dafür, dass sie 
nicht auf die Fahrbahn geraten.3

– Eine Straßenbaustelle muß bei Dun-
kelheit durch Beleuchtung oder ande-
re Maßnahmen so abgesichert werden, 
daß Fußgänger sie gefahrlos passieren 
können. Die Verkehrssicherungspflicht 
gebietet dann eine Warnung vor dem 
Hindernis, wenn für einen aufmerksa-
men Fußgänger die Gefahrenlage (hier: 
Lagerung Aushub) völlig überraschend 
eintritt und nicht ohne weiteres er-
kennbar ist.4

– Ein Sperrband genügte ebenso wie ein 
Verbotsschild, um ein striktes Betre-
tungsverbot gegenüber nicht auf der 
Baustelle Beschäftigten zum Ausdruck 
zu bringen.5

Andererseits wird Gehwegnutzern aller-
dings oft eine Mitverantwortung zuge-
wiesen, da sie durch ihre in der Regel re-
lativ langsame Fortbewegungsgeschwin-
digkeit durchaus die Möglichkeit einer 
rechtzeitigen Reaktion auf ungewöhnli-
che Zustände haben können:

– Wer auf einem unebenen, durch eine 
Baustelle führenden Fußweg stürzt, 
kann sich für eine Schadensersatzkla-
ge wegen Verletzung der Verkehrssiche-
rungspflicht nur wenig Hoffnung ma-
chen. Die Gerichte verlangen von den 
Passanten an solchen Gefahrenstellen 
(hier: provisorischer Fußweg durch eine 
Baustelle) eine erhöhte Aufmerksam-
keit. Von einem verständigen, durch-
schnittlich aufmerksamen Verkehrsteil-
nehmer“ könne erwartet werden, dass er 
einen erkennbar von Bauarbeiten betrof-
fenen, unfertigen Gehwegbereich „schon 
im eigenen Interesse nur mit allergröß-
ter Vorsicht und Umsicht betritt.6

– Der Gehwegbenutzer muss mit gering-
fügigen Niveauunterschieden – hier 
zwei Zentimeter – generell rechnen. 
Insbesondere im Bereich einer Bau-
stelle ist mit dem Auftreten derartiger 
Unebenheiten verstärkt zu rechnen, 
so dass Gehwegbenutzer schon des-
halb gehalten sind, ihren beabsichtig-
ten Weg besonders in Augenschein zu 
nehmen.7 (Bild 3)

– Wird in einer Baustelle eine Schaltafel 
ausgelegt, um die Überquerung eines 
30 cm tiefen Grabens zu erleichtern, 
so hat man gegen den Baustellenbe-
treiber keine Schadensersatzansprüche, 
wenn man auf ihr ausrutscht, weil sie 
nass ist, sofern zu erkennen ist, dass 
sie nass und infolge dessen rutschig 
ist, und der Graben auch ohne diese 
„Brücke“ durchquert werden kann.8

Bild 3:  
Gehwegbaustelle  
in schlechtem  
Zustand (Foto: Korsch)
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